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Zahl: 383/90 

Betr.: Stellungnahrre zu den zur Begut­
achtung vorgelegten Gesetzesentwürfen, 
mit denen das Kunsthochschul-Organisations­
gesetz, das Universitäts-Organisationsgesetz, 
das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz und 
das Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr­
und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen 
geändert werden. 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner-Ring 1 

1010 Wie n 

REKTORAT 
A1037 WIEN 
LOTHRINGERSTRASSE 18 
TEL· 588 06 

Wien, am 19. Jänner 1990 

Sachbearbeiterin: 
Dr. G. Altenberger, Kl. 24 DW 

Das Rektorat der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien 

übermittelt in der Anlage 25 Ausfertigungen der Stellungnahrre der Hochschule zu 

den zur Begutachtung ausgesandten Entwürfen von Bundesgesetzen, mit denen das 

Kunsthochschul-Organisationsgesetz, das Univers itäts-Organisations gesetz , das 

Allgemeine Hochschul-Studiengesetz und das Bundesgesetz über die Abgeltung von 

Lehr- und Prüfungs tätigkeiten an Hochschulen geändert werden sollen, mit dem 

Ersuchen um entsprechende Berücksichtigung. 

Beilagen: 

Stellungnahrre 25-fach 

n.D .. Rek r: 
./'. ./ 

,. 

Y, P'7djv. 
(0. rof.Dr. Ät s:Z:--
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STELLUNGNAHME 

der Hochschule für Musik tmd darstellende Kunst in Wien 

zu den geplanten R>vellen des tm, AHStG, KHC.Xi tmd 

Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- tmd 

Ptiifungstätigkeiten an Hoc:hschulen 

Präambel 

Die Hochschule ist bestürzt, daß - entgegen bisheriger Praxis - der Text 

der geplanten Novellierungen, vor allem der des KHOG, nicht vorbesprochen worden 

ist, bevor er als Gesetzesentwurf zur Begutachtung ausgesendet wurde. Die Musik­

hochschule bedauert überdies, daß wichtige Fragen des Organisationsrechtes nach 

wie vor ungelöst bleiben, weshalb es dringend notwendig erscheint, die seit 

langem anstehende Forderung nach einer Neufassung des KHOG in Angriff zu nehmen. 

In diesem Zusanmenhang wird auf folgende offene Probleme (ohne Anspruch 

auf Vollständigkeit) hingewiesen: 

- Planstellen für "Existenzlektoren" 

- Richtlinien für die Berufungsverhandlungen , welche nicht nur zu transparen-

teren Einstufungen führen, sondern auch eine bessere Koordination zwischen den 

Hochschulen und den ZentralstelIen herbeiführen sollten 

- Anpassung der Kollegiengeldregelung für den künstlerischen Einzelunterricht an 

das KHStG 

- Berücksichtigung der schriftlichen Prüfungs arbe i ten und Diplomarbei ten nach 

KHStG sowie der Präses-Gebühren für die Prufungssenate nach KHStG im Abgel­

tungsgesetz 

Aufnahme von Forschung bzw. Erschließung der Künste als Dienstpflicht in das 

Verwendungsbild der Bundeslehrer an Kunsthochschulen im BDG 

- Vereinheitlichung der Tenninologie im Bereich von KHOG, KHStG 

- Autorisierung von Kollegialorganen zu Erlassung von Organisationsvorschriften 

(analog zu den Institutsordnungen) 

- Fragen der Mitbestimmung und des Hochschulmanagements 
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IUOG 

zu § 106 a: Die Hochschule betrachtet die Bundeskonferenz der Universitäts- und 

Hochschulprofessoren nicht als vordringliches Anliegen. Im einzelnen 

wird auf folgendes verwiesen: 

- der Wahlmodus in Fonn der geplanten Wahlversammlung scheint nicht 

durchführbar 

- die Beschränkung der Funktionsperioden der Mitglieder ist nicht 

sinnvoll und wäre ein Novum 

die Gremien sollten in den jeweiligen Organisationsgesetzen 

verankert sein; unbedingt notwendig wäre es, für die Kunsthoch­

schulen im KHOG und AOG eine Koordinationsplattform zu schaffen. 

zu § 33 Abs. 4 und 5: Verweis auf die Stellungnahme zur KHOG-Novelle 

zu § 93 a: Die Hochschule spricht sich für die Einrichtung interuniversitärer 

Zentren aus, wobei ausdrücklich auch auf eine mögliche Zusamnen­

arbeit mit Kunsthochschulen hingewiesen werden müßte. 

II AHStG 

zu § 17 Abs. 7: Die Hochschule befürwortet, daß am Beginn jedes Semesters Ziele, 

Inhal te und Methoden der Lehrveranstal tun gen durch den Leiter der 

Lehrveranstaltung selbst näher umschrieben werden, nicht allerdings, 

daß der durchschnittlich zu erwartende zusätzliche zeitliche Stu­

dienaufwand angegeben wird, da dies wegen äußerst unterschiedlicher 

Voraussetzungen der Studierenden nicht möglich ist. Darüberhinaus 

sollte die Information durch den Lehrveranstaltungsleiter an den 

Studierenden weitergegeben werden und nicht durch den Instituts­

leiter, da der Großteil der Lehrer an Kunsthochschulen nicht Insti­

tuten zugeordnet ist. 

zu § 40 a: Gegen diese Bestimnung besteht ein massiver Widerstand seitens der 

Musikhochschule. Sie weist darauf hin, daß diese Gesetzesbestirnmung 

eine Fehlentwicklung darstellt. Die Hochschule erachtet es als die 

Aufgabe des Bundes, entsprechende Einrichtungen zu schaffen und auch 

zu erhalten. Gerade aus der Kenntnis der Situation Musikhochschulen 

- Konservatorien kann vor einer solchen Regelung, wie sie im § 40 a 

vorgesehen ist, nur gewarnt werden. 
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zu § 40 a Abs. 8: Nach Auffassung der Hochschule würden durch eine solche 

Regelung die Einrichtungen der Universitäten untergraben werden. Man 

sollte die Universitäten sanieren und nicht zusätzlich neue Einrich­

tungen schaffen. Angesichts der weitreichenden Folgen solcher 

Schritte wäre es notwendig, derartige Grundsatzfragen eingehend und 

einvernehmlich zu besprechen. 

In KHOG 

zu Art. 1 Z 1-3 des Entwurfes (§ 1, 2 und 5 KHOG des Entwurfes): Die Hochschule 

hält es grundsätzlich für eine Fehlentwicklung, die Bestimmungen des 

UOG auf den KHOG-Bereich zu übertragen. Die Teilrechtsfähigkeit der 

Klassen künstlerischer Ausbildung ist für den Bereich der Musikhoch­

schulen sehr prOblematisch und wird abgelehnt, da es angesichts der 

Vielzahl von Klassen künstlerischer Ausbildung zu einer Aufblähung 

der Verwaltung käme. Die Hochschule warnt angesichts der bisherigen 

Erfahrungen vor Hypertrophien in diesem Rechtsbereich. Die Teil­

rechtsfähigkeit der Hochschule, ihrer Abteilungen, der Institute und 

Hochschulbibliotheken wird befürwortet. 

Die E:rw=iterung von § 1 Abs. (2) und (3) bedeutet für die Hochschul­

bibliotheken der Kunsthochschulen eine wesentliche, seit langem 

angestrebte Besserstellung auf Grund der für die Hochschulbibliothe­

ken vorgesehenen Teilrechtsfähigkeit. 

Aus der Gesetzessystematik abzuleiten und empfehlenswert wäre jedoch 

eine Änderung der Position des "Bibliotheksparagraphen" , des § 37, 

der innerhalb des V. Abschnitts "Studieneinrichtungen" zwischen § 36 

"Veranstaltungen" und § 38 "Kurse und Lehrgänge" ein Frerrrlkörper 

ist. 

In Anlehnung an das AOG wird vorgeschlagen, im Kuns thochschul­

Organisationsgesetz als VI. Abschnitt "Besondere Einrichtungen" die 

Bibliotheken als § 38 anzuführen. Der bisherige § 38 müßte dann in 

§ 37 umgewandelt werden, die bisherigen Abschnitte VI und VII ITÜßten 

als Abschnitt VII bzw. VIII numeriert werden. 

Der § 37 "Bibliotheken" entfiele, § 38 "Kurse und Lehrgänge" würde 

als § 37 nachrücken, die weiteren §§ würden umnumeriert werden. 

Wünschenswert wäre überdies eine Nennung des ( der) Bibliotheks­

direktors(in) in § 20 Abs. (1) oder (2) als Mitglied des Gesamtkol­
legiums, entsprechend § 37 Abs. (5). 
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Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß in Analogie zu § 1 

Abs. ( 4) " ••• Pflege und Erschließung der Künste" dieselbe 

Formulierung auch in § 37 Abs. (1) und (2) " ••• Forschungsaufgaben 

( Pflege und Erschließung der Künste)" sowie Abs. (9) b) 

" ••• Forschung (Pflege und Erschließung der Künste)" angebracht 

erscheint. 

zu § 9 Abs. 1 Z 3-5: Solange die Leitung von Lehrveranstaltungen durch Hoch­

schulassistenten ~ Dienst- und Besoldungsrecht nicht geregelt wird, 

besteht seitens der Hochschule dagegen ein vehementer Widerstand. 

Die Betrauung der Hochschulassistenten mit der Abhaltung von Lehr­

veranstaltungen soll wie bisher nur über Lehraufträge erfolgen. 

zu § 9 Abs. 1 Z 4: Die Zuweisung von Pauschalbeträgen oder Stundenkontingenten 

an die Hochschule wird abgelehnt. Diese Maßnahme kann solange keine 

Stärkung der Hochschulautonomie darstellen, als die betreffenden 

Budgetansätze bei weiten nicht ausreichen (wie dies in der Ver­

gangenheit die Regel gewesen ist). Die Lehraufträge an der Hoch­

schule dienen fast ausschließlich zur Erfüllung der gesetzlich fest­

gelegten Aufgaben der Hochschulen laut Studienplan in Anbetracht der 

unzureichenden Ausstattung mit Planstellen. Die Lehraufträge sind 

daher abhängig von den Studentenzahlen. Sie sind zur Erfüllung der 

Unterrichtsaufgaben unabdingbar. Eine Kontingentierung kann der 

notwendigerweise veränderlichen Bedarfslage nicht gerecht werden. 

Die Hochschule lehnt es ab, zur Handhabung eines verdeckten "numerus 

clausus" genötigt zu werden, der noch dazu gar nicht gehandhabt 

werden könnte, weil die Kollegialorgane keinen Einfluß auf autonome 

Aufnahmspüfungssenate haben. Hingegen sollte endlich das Lehr­

auftragsbudget dadurch entlastet werden, daß für vollbeschäftigte 

Lehrbeauftragte ("Existenzlektoren", sie bilden die weitaus größte 

Gruppe des Mittelbaus) entsprechende Planstellen zur Verfügung ge­

stellt werden. Die Hochschule hat wiederholt betont, daß dadurch 

(aufgrund der Altersstruktur dieser Gruppe) eine beträchtliche Ein­

sparung erzielt werden könnte~ es ist unverständlich, daß die Bun-
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des regierung diese Möglichkeit eines Beitrags zur Budgetsanierung 

nicht ergreift. 

Einzelvorträge sind bisher aus dem Gastvortragsbudget finanziert 

\\Drden. Der Verwaltungs aufwand , der entstehen würde, wenn für die 

Abhaltung einzelner Vorträge Lehraufträge vergeben werden sollten, 

erscheint nicht gerechtfertigt. 

zu § 9 Abs. 1 Z 5: Die Hochschule ist der Meinung, daß mit der bisherigen Rege­

lung das Auslangen gefunden werden kann und lehnt daher die hier 

vorgeschlagene Form des Gastprofessors ab, besonders seine studien­

und organisationsrechtliche Gleichstellung. Die Mitwirkung in den 

Organen der Hochschule gehört zu den Dienstpflichten der auf Dauer 

bestellten Hochschulangehörigen und ist nur in langfristiger Bindung 

an die betreffende Hochschule sinnvoll (siehe ausführliche Be­

gründung in der Stellungnahme der Abteilung Musikpädagogik, der sich 

die Hochschule vollinhaltlich anschließt). 

zu § 10 Abs. 1: Es ist einzufügen: "Der Fristlauf beginnt ab Genehmigung der 

Ausschreibung" 

zu § 12 Abs. 5: Im 1. Satz ist das Wort Abteilungskollegium durch Kollegialorgan 

zu ersetzen. Der 2. Satz hat zu lauten: "Die Bestirnnungen des § 11 

Abs. 2 bzw. die analogen Dienstrechtsbestirnnungen sind sinngemäß an­

zuwenden." Der Rest des § 12 Abs. 5 ist ersatzlos zu streichen, da 

er der Hochschulautonomie widerspricht. 

zu § 13 Abs. 1: Mit Streichung des 2. Satzes fällt auch die Regelung der Zustän­

digkeit. 

zu § 14 a: Eine Mindestausschreibungsfrist von 3 Wochen scheint insgesamt zu 

unflexibel und besonders für nichtkünstlerisches und für nicht­

wissenschaftliches Personal zu lang. 

zu § 28 lit. j: Diese Regelung ist unvollständig und nicht für alle Fälle aus­

reichend. 

zu § 38 Abs. 3: Das Wort Sekretariatstätigkeiten ist durch das Wort Verwaltungs­

tätigkeiten zu ersetzen. 
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zu § 38 Abs. 3: Das Wort Sekretariats tätigkeiten ist durch das Wort Verwaltungs­

tätigkeiten zu ersetzen. 

IV BG über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungs tätigkeiten 

an Hochschulen. 

Im Hinblick auf die Stellungnahme der Hochschule zu der vorgesehenen Änderung 

des § 9 Abs. 1 Z. 4 und 5 KHOG wird auch dieser Entwurf einer Novellierung abge­

lehnt. 
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